
Begründung

zum Bebauungsplan Nr= 3 der Gemeinde Dedinghausen
(Heideweg,!

Die Gemeinde Dedinghausen beabsichtigt, das Gelänae am Heideweg 
als Baugebiet aus zuweisen» Die Bebauung soll mit Eigenheimen er
folgen.» Die Ausweisung dieses Baugebietes ist im Hinblick auf 
die Entwicklung und herrschende Baulandknappheit in der Gemein
de Dedinghausen erforderlich geworden.

Eine geordnete bauliche Entwicklung wird auf diesem Pj.an sicher
gestellt .

In dein gemäß § 173 Abs. 3 BBauG als Bebauungsplan weiterfaelten- 
den Baugebietsplan der Gemeinde Dedinghausen ist das v„go Gelän
de teilweise als Baugebiet ausgewiesen.

Die Aufstellung eines Bebauungsplanes im Sinne des § 30 BBaug ist 
deshalb notwendig.

Durch die Herstellung der Kanalisation werden der Gemeinde vor
aussichtlich an Kosten O&O, ■— DM entstehen.

Der Straßenbau einschließlich Straßenbeleuchtung erfordert einen 
Kostenaufwand von 55^0 OCC^ - DM.

Die Stromversorgung erfolgt durch die VEW Arnsberg. Die Kläranla
ge ist in der Gemeinde Rixbeck vorhanden. Die Abwässer weruen durch 
eine Pumpstation aus der Gemeinde Deainghausen in die Kläranlage 
Rixbeck geleitet

Die Wasserversorgung ist durc^ Anschluß an das zentrale Versor
gungsnetz der Stadtwerke Lippstadt gewährleistet.

Vorstehende Begründung wurde in der Zeit 
vom 18.11.1968 bis 24.12.1968 öffentlich 
ausgelegt.

Dedinghausen, den 24.12.1968


